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RS OGH 1965/5/20 4Ob325/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.05.1965

Norm

UWG §2 D4

Rechtssatz

Von einem "Diskontpreis" kann nur dann die Rede sein, wenn dieser Preis niedriger ist als der sonst im Handel

geforderte übliche Preis. Nicht nur Diskontwarenhändler (Diskontwarenhändler), sondern auch andere Kau9eute sind

berechtigt, mit "Diskontpreisen" zu werben.
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